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Editorial
Nicht zuletzt aufgrund kritischer Anmerkungen des Bundesrechnungshofs 

finden seit 2024 verstärkt Kassen-Nachschauen und Betriebsprüfungen 

statt, um Kassenaufzeichnungen in den Unternehmen vor Ort zu prüfen. 

Das gilt auch für das Gastgewerbe mit seinen rund 220.000 Betrieben 

und über 2,2 Millionen Mitarbeitern. Hier stellt die Kassenführung immer 

einen Schwerpunkt in Betriebsprüfungen dar. Kassenaufzeichnungen, die 

nicht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und den 

steuerlichen Ordnungsvorschriften (§§ 145-147 AO) entsprechen, sind 

ein Risikopotential, das der Gastronom oft zu spät erkennt oder unter-

schätzt. Sieht er die Kassenführung eher als beschwerliche Nebenpflicht 

an, führt eine Betriebsprüfung häufig zu empfindlichen und teils existenz-

bedrohenden Steuernachzahlungen für mehrere Jahre, sei es aufgrund 

stiefmütterlicher Behandlung der Kassenaufzeichnungen, der Nichtvorla-

ge von Unterlagen, die sich bei einem Dritten befinden (z. B. beim Kassen-

dienstleister), des endgültigen Verlustes von vorlagepflichtigen Büchern, 

Aufzeichnungen und Belegen oder aufgrund unzureichender Kenntnisse 

über geltendes Recht.

Die seit 2020 sukzessiv verschärften Ansprüche an eine ordnungsmä-

ßig geführte Kasse sind zu einer der zentralen Herausforderungen des 

Gastgewerbes geworden. Die im Laufe der Zeit gewachsenen Anforde-

rungen an die formelle Ordnungsmäßigkeit erscheinen vielen Unterneh-

mern kaum noch erfüllbar – umso mehr muss der Gastronom dafür Sorge 

tragen, dass er die materielle Richtigkeit seiner Umsätze und Gewinne 

belegen kann. Detaillierte Einzelaufzeichnungen, aussagekräftige Verfah-

rensdokumentationen und eine zielgerichtete EDV-Unterstützung kön-

nen einen großen Teil dazu beitragen. Insbesondere soll die zertifizierte 

technische Sicherheitseinrichtung die (steuerlichen) Aufzeichnungen von 
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elektronischen Kassensystemen durch kryptografische Verfahren schüt-

zen und dabei als Kontrolldatenbank für die Finanzbehörde fungieren. 

Etwaige Übergangsregelungen für ausgewählte Kassensysteme haben 

ihre Pflicht erfüllt und gelten nicht mehr. Wird gegen die Grundprinzipi-

en der Kassenführung durch wesentliche formelle oder materielle Män-

gel verstoßen, ist der Ärger mit der Finanzverwaltung vorprogrammiert. 

Denn schon einzelne formelle Mängel in der Kassenführung können der 

gesamten Buchführung die Ordnungsmäßigkeit nehmen. Zu Schätzun-

gen kommt es nicht nur, weil ggf. Umsätze zu niedrig deklariert wurden. 

Häufig sind schon deshalb Schätzungen erforderlich, weil sich die Ge-

schäftsvorfälle nicht nachvollziehen lassen oder nicht belastbar geprüft 

werden können.

Neben den steuerlichen Auswirkungen durch Umsatz- und Gewinnschät-

zungen werden nicht selten Steuerstraf- oder Ordnungswidrigkeitenver-

fahren eingeleitet, in dessen Folge sich weitere Belastungen für den Un-

ternehmer ergeben können (z. B. Geldauflagen nach § 153a StPO oder 

Bußgelder nach § 379 AO, § 26a UStG), die bei ausreichender Kenntnis 

der Materie vermeidbar gewesen wären.

Geprüft werden vorrangig die neuen Anforderungen des Gesetzgebers, 

sodass die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung eine der zentralen He-

rausforderungen in der Gastronomie bleibt. Das Damokles-Schwert un-

angekündigter Kassen-Nachschauen (§ 146b AO) trägt seinen Teil dazu 

bei. Danach dürfen Amtsträger der Finanzbehörden unangekündigt die 

Geschäftsräume betreten und sofort Einblick in die Bücher und Aufzeich-

nungen einschließlich der Kassendaten nehmen. Vorherige Testkäufe in-

klusive. Anhand des Kassenbons oder einer Bewirtungskostenrechnung 

kann mit Hilfe einer brandneuen Prüfsoftware der Finanzverwaltung na-

mens AmadeusVerify entschieden werden, ob eine Kassen-Nachschau 
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oder Betriebsprüfung erforderlich ist. Um Schätzungsszenarien aus dem 

Weg zu gehen, lohnt es daher mehr als bisher, sich mit der Belegausgabe-

pflicht, den notwendigen Beleginhalten und mit den Anforderungen der 

Finanzverwaltung zu beschäftigen.

Mit Schreiben vom 28.06.2024 hat das Bundesfinanzministerium die Mit-

teilungspflicht für elektronische Kassensysteme aus ihrem Dornröschen-

schlaf geholt und die elektronische Übermittlungsmöglichkeit ab dem 

01.01.2025 final aktiviert. Sie wird alle Gastronomen im Jahr 2025 be-

treffen, die ein oder mehrere Kassen(systeme) einsetzen. Vor allem beim 

Vorhandensein mehrerer Betriebsstätten existieren Besonderheiten im 

Meldeverfahren, die es zu beachten gilt. 

Das vor Ihnen liegende Buch stellt die Rechtslage ab 01.01.2025 dar. Es 

soll vorrangig den typischen Schank- und Speisegaststätten als Ratgeber 

dienen. Für ähnlich gelagerte Unternehmen (z. B. Systemgastronomie, 

Hotels, Gasthöfe, Diskotheken, Bars, Cafés, Imbissstuben) lassen sich 

die Ausführungen weitgehend analog anwenden. Die nachfolgenden 

Ausführungen mögen Sie dabei unterstützen, dem Besuch des Finanz-

beamten gelassen entgegenzusehen und Schätzungen zu vermeiden. 

Branchenspezifische Besonderheiten sollten mit dem Steuerberater be-

sprochen werden.

Duisburg und Hamburg, im Januar 2025

Gerd Achilles und Viktor Rebant
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Hinweis

In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in 

der Regel das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete  

Sprachform bezieht sich auf alle Menschen, hat ausschließlich  

redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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1	Einführung in die Thematik

1.1	 Vorbemerkungen

Erfahrungen zeigen, dass Prüfungen in der Gastronomie häufig zu emp-

findlichen und teils existenzbedrohenden Steuernachzahlungen für meh-

rere Jahre führen, weil Kassenaufzeichnungen nicht ordnungsgemäß ge-

führt wurden. Das gilt nicht nur für klassische Gewerbebetriebe, sondern 

auch – was nicht selten übersehen wird – im Umfeld der Gemeinnützig-

keit. Der Gesetzgeber stellt an die zu führenden Bücher und Aufzeichnun-

gen hohe Anforderungen, ohne diese speziell für einzelne Berufsgruppen 

bestimmen zu können.

In den GoBD1 heißt es dazu:

Form, Umfang und Inhalt der nach außersteuerlichen und 

steuerlichen Rechtsnormen aufzeichnungs- und aufbewah-

rungspflichtigen Unterlagen (Daten, Datensätze sowie Do-

kumente in elektronischer oder Papierform) und die zu Ihrem 

Verständnis erforderlichen Unterlagen werden durch den 

Steuerpflichtigen bestimmt. Die Finanzverwaltung kann die-

se Unterlagen nicht abstrakt im Vorfeld für alle Unternehmen 

abschließend definieren, weil die betrieblichen Abläufe, die 

1	 BMF-Schreiben vom 28.11.2019, geändert durch BMF-Schreiben vom 11.03.2024,  

IV D 2 – S 0316/21/10001 :002, Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 

von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 

(GoBD), abrufbar unter www.bundesfinanzministerium.de.
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aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Aufzeichnun-

gen und Unterlagen sowie die eingesetzten Buchführungs- 

und Aufzeichnungssysteme in den Unternehmen zu unter-

schiedlich sind.

Für die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher und sonst  

erforderlicher Aufzeichnungen einschließlich der eingesetzten 

Verfahren ist allein der Steuerpflichtige verantwortlich. Diese 

Verantwortung kann selbst bei einer teilweisen oder vollständi-

gen organisatorischen und technischen Auslagerung von Buch-

führungs- und Aufzeichnungsaufgaben nicht auf Dritte, z. B. auf 

Steuerberater oder Kassendienstleister delegiert werden (GoBD, 

Rz. 21). Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollten Sie 

gemeinsam mit dem Steuerberater die für Ihren Betrieb notwen-

digen Bücher, Aufzeichnungen und Unterlagen bestimmen, um 

die Kassenführung in die richtigen Bahnen zu lenken.
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1.2	 Ordnungsmäßigkeit von  
Büchern und Aufzeichnungen

1.2.1	 Grundsätzliche Anforderungen

Die formellen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit von Büchern 

und Aufzeichnungen ergeben sich

	� aus außersteuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

(z. B. nach Handelsrecht und den dort niedergelegten handelsrecht

lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung), die sich das 

Steuerrecht über § 140 AO zu Nutze macht, wenn sie für die Besteu-

erung von Bedeutung sind,

	� aus zahlreichen branchenspezifischen und gewerberechtlichen Auf-

zeichnungspflichten, wenn sie für die Besteuerung von Bedeutung 

sind (z. B. aus der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, der 

Spielverordnung, dem Mindestlohngesetz oder dem Geldwäschegesetz),

	� aus steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, z. B. 

	– § 143 AO (Aufzeichnung des Wareneingangs),

	– § 144 AO (Aufzeichnung des Warenausgangs),

	– § 22 UStG (umsatzsteuerliche Aufzeichnungspflichten),

	– § 4 Abs. 4a S. 6 EStG (Aufzeichnung von Entnahmen und Einlagen).

Die sog. steuerlichen Ordnungsvorschriften (§§ 145-147 AO) bestimmen 

darüber hinaus, wie die o. g. Bücher und sonst erforderlichen Aufzeich-

nungen und die zu deren Verständnis erforderlichen Unterlagen geführt 

und aufbewahrt werden müssen sowie in welcher Form sie der Finanzbe-

hörde vorzulegen sind.
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Neben den o. g. Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen zu Geschäfts-

vorfällen sind alle Unterlagen aufzubewahren, die zum Verständnis und 

zur Prüfung der für die Besteuerung gesetzlich vorgeschriebenen Auf-

zeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind.2

Beispiel:

Gaststätten haben in Speise- und Getränkekarten ihre Preise anzugeben, die 

einschließlich der Bedienungsgelder, der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-

standteile vom Verbraucher zu zahlen sind. Zu diesem Zweck ist in den Ge-

schäftsräumen und zusätzlich neben dem Eingang der Gaststätte ein Preis­

verzeichnis anzubringen (§§ 1 Abs. 1 i. V. m. 13 Preisangabenverordnung). 

Für steuerliche Zwecke sind die Preisverzeichnisse mit Gültigkeitsangaben zu 

versehen und sechs Jahre auf Papier oder in elektronischer Form aufzubewahren 

(§§ 147 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. 140 AO). Das gilt auch für Sonderaktionen, die 

in Flyern, Zeitungsannoncen oder im Internet (z. B. bei Facebook) beworben 

werden.

1.2.2	 Konkretisierungen für  
elektronische Aufzeichnungen

Noch heute verwenden wir zahlreiche Vorschriften, die einer Zeit ent-

stammen, in der es keine elektronischen Aufzeichnungssysteme gab. Es 

galt also, das für Papierunterlagen bestehende Regelwerk in die digitale 

Welt zu „transformieren“. Solche Konkretisierungen finden sich aus han­

delsrechtlicher Sicht u. a. in den

	� Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bei Einsatz von Infor-

mationstechnologie vom 24.09.2002 (IDW RS FAIT 1),

2	 BFH-Urteil vom 24.06.2009, BStBl. 2010 II S. 372.
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	� Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bei Einsatz von Electro-

nic Commerce vom 29.09.2003 (IDW RS FAIT 2),

	� Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung beim Einsatz elektroni-

scher Archivierungsverfahren vom 11.09.2015 (IDW RS FAIT 3),

	� Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bei Auslagerung von 

rechnungslegungsrelevanten Prozessen und Funktionen einschließlich 

Cloud Computing vom 04.11.2015 (IDW RS FAIT 5),

	� im Entwurf der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beim IT-

Einsatz vom 13.10.2012 (GoBIT) und im

	� IDW PH 9.860.4 (09.2024): Die Prüfung der Einhaltung der Grundsät-

ze der ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff (GoBD-Compliance).

Aus steuerrechtlicher Sicht werden die für die Kassenführung relevan-

ten GoB und steuerlichen Ordnungsvorschriften

	� in den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-

rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff vom 28.11.2019 (GoBD), geändert mit 

BMF-Schreiben vom 11.03.2024 und den ergänzenden Informationen 

zur Datenträgerüberlassung vom 11.03.2024,

	� im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu den §§ 140-

148 AO,
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12 Anhang  

Kassenführung – auf den Punkt 
gebracht, 2. Auflage
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prüfung und Bußgelder, die bei rechtzeitiger Beachtung der 
Vorschriften vermeidbar gewesen wären. Lesen Sie, wie Sie 
Ihre elektronische Kassenbuchführung rechtssicher gestalten.

Das Buch auf einen Blick
  Meldepflicht für elektronische Kassensysteme seit dem 
01.01.2025

  Ersteinrichtung eines Kassensystems
  Verstärkte Prüfungsaktivitäten der Finanzverwaltung

Unser Buchtipp  

Kassenführung –  
auf den Punkt gebracht


